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Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 02.10.2025   
 

BESCHLUSSVORLAGE Nr. III/II/15/30/10/2025    
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 30.10.2025 

 
Gegenstand der Vorlage: 
Gewährung einer Zuwendung zur Kinder- und Jugendarbeit 2026 - Fachkraft für das 
Kinder und Jugendhaus Bad Lausick 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick stimmt der Gewährung einer Zuwendung für 
Personal- und Sachkosten „Fachkraft für das Kinder- und Jugendhaus Bad Lausick“ 
in Höhe von 31.291,85 EUR für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026 mit einem 
Stundenumfang von 32 Std./Woche (Produktkonto Ergebnishaushalt 
36620000.43180000./ Produktkonto Finanzhaushalt 36620000.73180000.) zu. 
 
Begründung: 
Die AWO Familienzentrum gGmbH hat für das Jahr 2026 eine Förderung der Fachkraft 
im Kinder- und Jugendhaus Bad Lausick (KJH) beantragt. Die beantragte Förderung für 
den Zeitraum vom 01.01.2026 – 31.12.2026 mit einem Stundenumfang von 32 Std./ 
Woche beträgt 33.787,85,00 EUR. Um das Kinder- und Jugendhaus ordnungsgemäß 
betreiben zu können, macht sich hierfür eine Fachkraft erforderlich, welche die 
Angebote im KJH auf die soziale, kulturelle und gesundheitliche Bildung der Kinder und 
Jugendlichen ausrichtet. Ein Großteil der durch die Fachkraft gestalteten Angebote sind 
an offener Kinder- und Jugendarbeit orientiert, so z.B. offene Kreativwerkstatt, 
sportliche Angebote, Gesellschafts- und Kartenspiele. Zudem stehen verschiedene 
Gruppenangebote zur Verfügung (Kochkurs, Kreativ-Workshop) und Projekte (z.T. auch 
in Zusammenarbeit mit der Oberschule) erarbeitet und durchgeführt, beispielsweise 
Umgestaltung des KJH, „Lernen lernen“, Präventionsprojekte, Grillfest. Weiterhin wird 
eine Betreuung von Schülern gewährleistet, welche ihre Freistunden im KJH 
verbringen.  
Die beantragte Förderung wird in der Position Betreiberausgaben um 2.496,00 EUR auf 
14.830,00 EUR gekürzt, da die Betriebskostenabrechnungen der letzten Jahre diese 
Ausgaben bestätigen. Eine Absprache dazu mit der AWO ist bereits erfolgt. Bezüglich 
der Eingruppierung der pädagogischen Fachkraft wurde eine Umbenennung der 
Entgeltgruppe von B in A1 vorgenommen. Die Personalkosten steigen aufgrund des 
Erreichens einer neuen Erfahrungsstufe zum 01.03.2026 und aufgrund einer 
Tariferhöhung zum 01.05.2026. 
Im Haushaltsplan 2026 sind dafür 32.100,00 € veranschlagt. 
 
Anlagen: 
Antrag der AWO 
 
bereits gefasste Beschlüsse:  ---  aufzuhebende Beschlüsse: --- 
Finanzielle Auswirkungen:   
-    Produktkonto Ergebnisrechnung:       
36620000.43180000. (Zuschüsse an freie Träger d. Jugendarbeit, Aufwendungen für Zuschüsse …)                                                                   
-    Produktkonto Finanzrechnung:          
 36620000.73180000. (Zuschüsse an freie Träger d. Jugendarbeit, Auszahlungen für Zuschüsse …)       
                                                                       
-    einmalige Kosten:    31.291,85 € im Jahr 2026 
-    laufende Kosten: 
-    zu erwartende Erträge: 
-    jährliche Belastung:         
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Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm.  Fin. x HA x OA  Bau  Lieg.  VA  TA  StFwA  

Verteiler des Beschlusses: 
Bgm. x Fin. x HA x OA  Bau        SWL  

Verantwortlich für die Durchführung: 
Bgm.  Fin.  HA x OA  Bau        SWL  

Verteiler der Vorlage: 
Bgm. x 18xSR x 8xOR  Fin. x HA x Bau  OA    Presse  

 


